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Zielsetzung 
Das Skript möchte allen Mitarbeitern der Stadtverwaltung – Praktikern ebenso wie 
Auszubildenden – einen Leitfaden für die Beantwortung von Auskunftsansprüchen 
nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen an die 
Hand geben. Ziel ist es, Schritt für Schritt die einzelnen Arbeitsstufen der Bearbei-
tung/Prüfung eines Antrags darzustellen und zu erläutern. Das Skript soll helfen, 
einen einheitlichen Umgang mit Auskunftsansprüchen in der Stadtverwaltung zu 
schaffen. 

Für Rückfragen oder Verbesserungshinweise bin ich dankbar. 

Inhalt: 

- Konkurrenzen 
- Vorprüfung 
- Anspruchsgegenstand 
- Ablehnungsgründe 
- Form der Auskunft 
- Kosten 
 
A. Vorwort 
Das Informationsfreiheitsgesetz soll den Bürgerinnen und Bürgern Zugang 
zu den bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen eröffnen. Die 
Bürgerinnen und Bürger können sich informieren, wie die öffentliche Ver-
waltung arbeitet und welche Absichten ihren Entscheidungen zugrunde 
liegen. Auf diese Weise wird die Verwaltung transparenter und die Akzep-
tanz behördlicher Entscheidungen und der zugrunde liegenden politischen 
Beschlüsse steigt. Bei den Bürgerinnen und Bürgern wird ein Interesse an 
der Entwicklung des Gemeinwesens geweckt. 
Zugleich dient der freie Informationszugang auch der mittelbaren Kontrolle 
staatlichen Handelns. Dies ist als Ansporn zu verstehen, den Bürgerinnen 
und Bürgern durch gewissenhaftes Arbeiten, ordentliche Aktenführung und 
guten Service die Qualität der Arbeit einer Behörde zu zeigen. 
 
Der freie Zugang zu Informationen ist daher als Chance zu begreifen, dass 
sich die Verwaltung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern weiter öffnet. 
Die Behörden können mithilfe des Informationsfreiheitsgesetzes ihre 
Dienstleistungen und auch ihr Image verbessern.  
 
B. Arbeitsschritte 
Wenn ein Antrag auf Informationszugang eingegangen ist, ist zunächst zu 
klären, welches Gesetz als Anspruchsgrundlage in Betracht kommt. Es gibt 
einige Gesetze, die nur den Zugang zu Informationen regeln (das sind ne-
ben dem IFG NRW z. B. das UIG NRW oder das VIG) sowie in Gesetzen, 
die einen bestimmten Bereich regeln, einzelne Normen, die Informations-
zugang gewähren (Beispielsweise § 25 SGB X, § 39 StVG oder § 18 DSG 
NRW). 
 
� Erläuterungen zum Verhältnis des IFG NRW zu anderen gesetzlichen 
Auskunftsansprüchen finden sich auf Seite 6ff. 
 
Richtet sich der Anspruch nach dem IFG NRW, ist zunächst eine Akte zu 
dem vorliegenden Antrag anzulegen. Eine Eingangsbestätigung muss dem 
Antragsteller nicht zugesendet werden. 
 
Zu beachten ist aber, dass mit dem Eingang eines Antrags auf Informati-
onszugang eine Frist zu laufen beginnt. Die Information soll gemäß § 5 IFG 
NRW unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats nach Antragstel-
lung, zugänglich gemacht werden. 
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� Erläuterungen zu Ausnahmen der Monatsfrist finden sich auf Seite 8. 
 
Sollte die Frist aus irgendwelchen Gründen nicht eingehalten werden kön-
nen, ist dem Antragsteller mitzuteilen, warum sich die Informationsgewäh-
rung verzögert und wann über den Antrag entschieden wird. 
 
Nun ist mit der inhaltlichen Bearbeitung des Antrags zu beginnen. Zunächst 
sind die Formvoraussetzungen zu prüfen. 
 
Der Antrag muss keine besonderen Formvoraussetzungen erfüllen. Er kann 
gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 IFG NRW schriftlich, mündlich oder in elektronischer 
Form gestellt werden. Aus Gründen der Rechtssicherheit empfiehlt sich bei 
mündlicher Antragstellung die Anfertigung eines Aktenvermerks.1 
Der Antrag muss aber gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 IFG NRW hinreichend be-
stimmt sein. 
 
� Erläuterungen zu den Anforderungen an die Bestimmtheit finden sich 
auf Seite 8. 
 
Zu prüfen ist auch die Anspruchsberechtigung sowie die Anspruchsver-
pflichtung. Anspruchsberechtigt ist gemäß § 4 Abs. 1 IFG NRW jede natür-
liche juristische Person. Die Anspruchsverpflichtung der Ämter und Dienst-
stellen der Stadt Köln ergibt sich aus § 2 Abs. 1 IFG NRW. 
 
� Erläuterungen zu Anspruchsberechtigung und -verpflichtung finden sich 
auf Seite 9. 
 
Der Anspruch auf Informationszugang nach dem IFG NRW ist nicht an wei-
tere Voraussetzungen geknüpft. Zu klären ist aber, was genau Gegenstand 
des Anspruchs ist, also was alles unter den Begriff der Information fällt. In § 
3 IFG NRW ist der Begriff der Information definiert. Informationen im Sinne 
dieses Gesetzes sind alle in Schrift-, Bild-, Ton- oder Datenverarbeitungs-
form oder auf sonstigen Informationsträgern vorhandenen Informationen, 
die im dienstlichen Zusammenhang erlangt wurden. Informationen in die-
sem Sinne umfassen nicht nur Tatsachen und objektive „amtliche“ Feststel-
lungen, sondern auch Wertungen und Einschätzungen, also alle Informati-
onen, die im Wissen der informationspflichtigen Stelle stehen. Zugängliche 
Informationen nach dem IFG NRW sind alle Informationen unabhängig von 
der Form ihrer Aufbewahrung.2 
Anspruchsgegenstand sind nur bei der öffentlichen Stelle vorhandene In-
formationen. Eine Informationsbeschaffungspflicht besteht nicht. Auch In-
formationen, die bereits vernichtet oder archiviert wurden, sind nicht zu 
rekonstruieren. Es besteht allerdings die Verpflichtung, bei verschiedenen 
Stellen vorhandene Unterlagen zusammenzustellen.3 
 
Sind die Anspruchsvoraussetzungen grundsätzlich erfüllt, ist zu prüfen, ob 
ein Ablehnungsgrund dem Informationsanspruch entgegensteht. Die Ab-
lehnungsgründe sind in §§ 6-9 IFG NRW geregelt. Da nach Sinn und 
Zweck des gesetzlich verankerten Informationsfreiheitsrechts grundsätzlich 
von einem uneingeschränkten allgemeinen Zugangsrecht auszugehen ist, 
sind die im Gesetz abschließend festgelegten Ablehnungsgründe eng aus-
zulegen.4 Darlegungspflichtig für das Bestehen eines Ablehnungsgrundes 
ist die Behörde.5 Ein pauschaler Hinweis auf schützenswerte Belange der 
beklagten Behörde selbst oder Dritter genügt nicht, sondern ein einzelfall-
bezogener und hinreichend substantiierter Vortrag über entgegenstehende 
Umstände ist erforderlich.6 
 
Es empfiehlt sich, die einschlägigen Paragraphen kurz zu lesen und zu 
überlegen, ob einer der Ablehnungsgründe in Betracht kommt. 
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� Erläuterungen zu den einzelnen Ablehnungsgründen finden sich auf den 
Seiten 9 bis 15. 
 
Der Antrag kann auch abgelehnt werden, wenn die begehrte Information 
bereits zur Verfügung gestellt wurde oder wenn die Information allgemein 
zugänglich ist. Weiterhin kann unter sehr engen Voraussetzungen ein 
rechtsmissbräuchlicher Antrag abgelehnt werden. 
 
� Erläuterungen zu den ungeschriebenen Ablehnungsgründen finden sich 
auf Seite 16. 
 
Ein Antrag kann jedoch nicht aufgrund des mit der Informationsverschaf-
fung verbundenen Aufwands abgelehnt werden. Die informationspflichtige 
Stelle ist zum Informationszugang verpflichtet, unabhängig von der Menge 
der begehrten Information und dem Aufwand für die Gewährung von Infor-
mationszugang. 
 
Nun ist die inhaltliche Prüfung des Antrags abgeschlossen. Wenn ein An-
spruch auf Informationszugang besteht, ist noch über die Art und Weise der 
Informationsgewährung zu entscheiden. Grundsätzlich bestimmt die infor-
mationssuchende Person die Art des Informationszugangs. Als „Art des 
Informationszugangs“ kommen grundsätzlich die Gewährung von Aktenein-
sicht, die Übersendung von Akten, Aktenauszügen oder die Erteilung von 
Auskünften in Frage, daneben aber auch – als Auffangtatbestand – die 
Verfügbarmachung von Informationsträgern (§ 3 Satz 2 IFG NRW) in sons-
tiger Weise.7  
 
� Erläuterungen zu den Einschränkungen des Bestimmungsrechts der 
informationssuchenden Person finden sich auf Seite 17. 
 
Wenn kein Anspruch besteht, ist der Antrag abzulehnen. Die Ablehnung ist 
ausführlich zu begründen und der Bescheid muss eine Rechtsmittelbeleh-
rung enthalten. 
 
Zum Schluss ist über die Kosten für den Informationszugang zu entschei-
den. Die Ablehnung eines Antrags ist gebührenfrei. 
 
� Erläuterungen zu den Kosten finden sich auf Seite 17f. 
 
C. Erläuterungen 
 
I. Welches Gesetz ist Grundlage für den Auskunftsanspruch? 
Dann ist zu prüfen, welches Gesetz auf den Antrag anwendbar ist. In Be-
tracht kommt das IFG NRW als allgemeiner Auskunftsanspruch. Es können 
aber auch Spezialgesetze einschlägig sein. 
 
In § 4 Abs. 2 IFG NRW ist geregelt, dass soweit besondere Rechtsvor-
schriften über den Zugang zu amtlichen Informationen, die Auskunftsertei-
lung oder die Gewährung von Akteneinsicht bestehen, diese den Vorschrif-
ten des IFG NRW vorgehen. Die besonderen Rechtsvorschriften müssen 
abschließend sein.8 Sind die Rechtsvorschriften nicht abschließend, bleibt 
das IFG NRW neben der entsprechenden Rechtsvorschrift anwendbar. 
Im folgenden wird das Verhältnis von § 4 IFG NRW zu einzelnen Spezial-
vorschriften behandelt: 
 
1. Sozialgesetzbuch 
Abschließend ist § 65 Abs. 1 Satz 1 SGB VIII.9 § 65 Abs. 1 SGB VIII regelt 
die Weitergabe von Sozialdaten, die dem Mitarbeiter eines Trägers der 
öffentlichen Jugendhilfe zum Zweck persönlicher und erzieherischer Hilfe 
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anvertraut worden sind. 
 
Nicht abschließend ist § 25 SGB X.10 § 25 SGB X regelt das Aktenein-
sichtsrecht von Beteiligten eines Sozialhilfeverfahrens. 
 
2. Baugesetzbuch 
Auch die Offenlegungs- und Zugangsregeln des BauGB schließen das all-
gemeine Zugangsrecht nach dem IFG NRW nicht aus, weil diese einen 
anderen Sachverhalt regeln.11 
 
3. Abgabenordnung 
Ein eigenes Akteneinsichtsrecht ist in der Abgabenordnung nicht geregelt. 
Die Vorschriften der Abgabenordnung für den Umgang mit den im Besteue-
rungsverfahren gespeicherten Daten sind nicht abschließend.12 
 
4. Straßenverkehrsgesetz 
§ 39 StVG ist abschließend und geht dem IFG NRW vor.13 § 39 StVG regelt 
die Auskunft über die Daten einer Fahrzeughalterin oder eines Fahrzeug-
halters. 
 
5. Ordnungswidrigkeitengesetz 
Auch das Ordnungswidrigkeitengesetz ist vorrangig.14 § 49 Abs. 1 OWiG 
verhilft der Person, gegen die das Ordnungswidrigkeitenverfahren geführt 
wird, zur Einsichtnahme. Für andere Personen bestimmt sich der Informati-
onszugang nach § 46 Abs. 1 und § 49b OWiG in Verbindung mit § 475 
Abs. 4 stopp, der ein rechtliches Interesse an der Information voraussetzt. 
 
6. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen trifft für öffentliche Auf-
tragsvergabeverfahren oberhalb der in § 2 Vergabeverordnung festgeleg-
ten Schwellenwerte in § 97 ff. GWB in Verbindung mit der Vergabeverord-
nung abschließende Regelungen über den Zugang zu Informationen aus 
dem Vergabeverfahren. Der Zugang zu Informationen über Ausschreibun-
gen unterhalb der oben genannten Schwellenwerte richtet sich nach dem 
IFG NRW.15 
 
7. Insolvenzordnung 
Die §§ 20, 97, 101 InsO sind nicht abschließend, weil die Vorschriften zur 
Auskunftspflicht der Insolvenzgläubiger gegenüber dem Insolvenzverwalter 
nichts aussagen.16 
 
8. Verbraucherinformationsgesetz 
In § 1 Abs. 4 VIG ist geregelt, dass Bestimmungen über den Informations-
zugang aufgrund anderer Gesetze unberührt bleiben. Somit ist das VIG 
nicht abschließend.17 
 
9. § 242 BGB 
Der Informationsanspruch aus § 242 BGB ist wegen des unspezifischen 
Regelungsgehaltes nicht abschließend.18 
 
10. Verwaltungsverfahrensgesetz NRW 
§ 29 VwVfG NRW, der das Akteneinsichtsrecht für Beteiligte am Verwal-
tungsverfahren regelt, ist keine abschließende Regelung.19 
 
11. Datenschutzgesetz NRW 
§ 18 DSG NRW regelt ein spezielles Einsichts- und Auskunftsrecht für die 
Betroffenen hinsichtlich der zur eigenen Person gespeicherten Daten. Die-
se Regelung ist zwar vorrangig zu prüfen, das IFG NRW bleibt aber subsi-
diär anwendbar.20 
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12. Gemeindeordnung NRW 
Die in der Gemeindeordnung NRW getroffenen Bestimmungen über die 
Veröffentlichung von Tagesordnungen (§ 48 Abs. 1 S. 4 GO NRW) und 
Niederschriften von Ratssitzungen (§ 52 Abs. 2 GO NRW) sowie über ei-
nen ausnahmsweisen Ausschluss der Öffentlichkeit bei einer Sitzung (§ 48 
Abs. 2 GO NRW) stellen keine dem IFG vorrangigen besonderen Regelun-
gen dar.21 
 
13. Pressegesetz NRW 
Sofern ein Auskunftsanspruch nach dem PresseG besteht, ist er gegen-
über dem Zugang zu Informationen nach dem IFG vorrangig zu prüfen. 
Journalisten können aber auch als natürliche Personen Auskunft gemäß 
dem IFG NRW verlangen.22 
 
14. Meldegesetz NRW 
§ 34 Abs. 1 MG NRW (Melderegisterauskunft) ist abschließend.23 
 
15. Umweltinformationsgesetz NRW 
Die speziellen Regelungen des UIG NRW gehen dem IFG NRW mit ab-
schließender Wirkung vor.24 Das UIG NRW regelt einen Anspruch auf Zu-
gang zu Umweltinformationen bei allen öffentlichen Stellen für natürliche 
und juristische Personen. Wenn die begehrte Information keine Umweltin-
formation darstellt, bleibt das IFG NRW anwendbar. 
 
II. Frist für die Bearbeitung eines Antrags 
Zunächst ist zu beachten, dass mit dem Eingang eines Antrags auf Infor-
mationszugang eine Frist zu laufen beginnt. Die Information soll gemäß § 5 
Abs. 2 S. 1 IFG NRW unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats 
nach Antragstellung, zugänglich gemacht werden. Nur in Ausnahmefällen, 
also in atypischen Sondersituationen, darf der Informationszugang mit grö-
ßerer zeitlicher Verzögerung als dem vorgegebenen einen Monat gewährt 
werden.25 Dies kann der Fall sein, wenn eine Einwilligung oder Stellung-
nahme einzuholen ist.26 Im Einzelfall kommt auch die Notwendigkeit einer 
angemessenen Sachverhaltsaufklärung gemäß § 24 VwVfG NRW in Be-
tracht.27 Auch bei außergewöhnlich hohem Aufwand der Bearbeitung kann 
im Einzelfall die Bearbeitungszeit von einem Monat überschritten werden.28 
 
III. Bestimmtheit 
Der Antrag muss erkennen lassen, auf welche Informationen er gerichtet 
ist. Nach dem Untersuchungsgrundsatz des § 24 VwVfG NRW hat die Be-
hörde bei unklaren Anträgen das wirkliche Begehren des Antragstellers von 
Amts wegen zu ermitteln. Der Antrag ist daher nach allgemeinen Regeln 
auszulegen (vgl. § 133 BGB). Bei der Ermittlung des wirklichen Willens des 
Antragstellers kommt der Zweckbestimmung des § 1 IFG NRW besondere 
Bedeutung zu. 
 
Schließlich hat bei Anträgen nach dem IFG NRW auch die Beratungs- und 
Aufklärungspflicht der Behörde nach § 25 VwVfG NRW besondere Rele-
vanz. Der Antragsteller ist über die grundlegenden Anspruchsvorausset-
zungen des IFG NRW zu unterrichten, zugleich ist er so genau wie mög-
lich über die Kosten aufzuklären, damit er ggfls. seinen Antrag zurück-
nehmen oder präzisieren kann.29 Insbesondere soll die Behörde nach § 25 
Satz 1 VwVfG NRW u. a. die Stellung oder Berichtigung von Anträgen an-
regen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis 
unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt worden sind.30 
 
Der Umstand, dass eine Vielzahl von Informationen abgefragt wird, macht 
den Antrag nicht allein aus diesem Grund unbestimmt. Da es eine Quanti-
tätsschwelle für Anträge nach dem IFG NRW nicht gibt, darf der freie Zu-
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gang im Sinne des § 1 IFG NRW nicht durch Mengenbegrenzungen regu-
liert werden.31 Auch hier kann es sinnvoll sein, mit dem Antragssteller in 
Kontakt zu treten, um nachzufragen, ob wirklich alle angefragten Informati-
onen benötigt werden. Auch der Hinweis auf die Kostenpflichtigkeit des 
Informationsanspruchs kann eventuell dazu führen, dass der Antragssteller 
sein Begehren weiter eingrenzt. 
 

IV. Anspruchsvoraussetzungen 
1. Anspruchsberechtigung 
Anspruchsberechtigt ist jede natürliche juristische Person. Die An-
spruchsberechtigung ist unabhängig von Nationalität oder Wohnsitz.32 Die 
Antragsstellung juristischer Person ist problematisch. In der Praxis steht 
aber grundsätzlich jedem einzelnen Mitglied einer juristischen Person ein 
Informationsanspruch zu, weil sie natürliche Personen sind. Es wäre daher 
sehr formal, wenn die den Antrag einer juristischen Person unterzeichnen-
de Person zu einer erneuten eigenen Antragsstellung aufgefordert würde.33 
 
Die Darlegung eines bestimmten Interesses ist nicht erforderlich.34 
 
2. Anspruchsverpflichtung 
Anspruchsverpflichtet sind gemäß § 2 Abs. 1 IFG NRW alle öffentlichen 
Stellen des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die 
sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und deren Vereinigungen. Dazu gehören die Be-
hörden der Stadt Köln und deren Verbände, Einrichtungen (Eigenbetriebe) 
und sonstigen öffentlichen Stellen.35 Die Ämter der Stadt Köln entscheiden 
eigenständig über die bei den jeweiligen Ämtern eingehenden Anträge. 
 
Zudem sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts nach § 2 
Abs. 4 IFG NRW zur Information verpflichtet, wenn sie öffentlich-rechtliche 
Aufgaben wahrnehmen. 
 
Das IFG NRW gilt gemäß § 2 Abs. 1 IFG NRW nur für die Verwaltungstä-
tigkeit von Behörden. Dabei kommt es nicht auf die Form des Verwal-
tungshandelns an.36 Die Rechtsprechung zielt darauf ab, dass die Tätigkeit 
sich als Wahrnehmung einer im öffentlichen Recht wurzelnden Verwal-
tungsaufgabe - im Gegensatz zur Rechtsprechung und Rechtsetzung - 
darstellt.37 
 
V. Ablehnungsgründe 
 
1. Schutz öffentlicher Belange und der Rechtsdurchsetzung 
Die Ablehnungsgründe des § 6 IFG NRW führen nicht in jedem Fall und für 
alle Zeit zur vollständigen Ablehnung eines entsprechenden Antrages. Es 
ist stets zu berücksichtigen, dass die Ablehnung inhaltlich und zeitlich be-
grenzt ist. Zum einen zwingt die inhaltliche Eingrenzung „soweit“ die Be-
hörde dazu, Informationen nur in dem Umfang zurückzuhalten, wie dies zu 
einer Schadensvermeidung unerlässlich ist. Zum anderen ist zu berücksich-
tigen, dass die zeitliche Eingrenzung des Tatbestandes „solange“ dazu 
führen kann, einem zunächst abgelehnten Antrag zu einem späteren Zeit-
punkt zu entsprechen.38 
 
Gemäß § 6 lit. a IFG NRW ist der Antrag abzulehnen, soweit und solange 
das Bekanntwerden der Information die Landesverteidigung, die interna-
tionalen Beziehungen, die Beziehungen zum Bund oder zu einem 
Land oder die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere die 
Tätigkeit der Polizei, des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaften 
oder der Behörden des Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich ihrer 
Aufsichtsbehörden beeinträchtigen würde. Da von einer „Beeinträchtigung“ 
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die Rede ist, reicht es nicht aus, dass die genannten Belange lediglich be-
rührt sind, erforderlich sind vielmehr negative Auswirkungen auf die aufge-
führten Aspekte. Nach den Umständen des Einzelfalles muss also klar sein, 
dass eine Freigabe der begehrten Informationen mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden an den geschützten Rechts-
gütern führen würde, also die internationalen Beziehungen belasten würde, 
die Landesverteidigung schwächen würde etc. Eine pauschale Geheimhal-
tung sämtlicher Informationen mit Bezügen zur Landesverteidigung, mit 
internationalen Bezügen etc. ist also gerade nicht geboten.39 
 
Die öffentliche Sicherheit wird gemeinhin definiert als Bestand und 
Schutz des Staates und seiner Einrichtungen, Leben, Gesundheit, Freiheit, 
nicht unwesentliche Vermögenswerte sowie andere strafrechtlich geschütz-
te Rechtsgüter.40 Erfasst sind auch Gefahren für die aus dem allgemeinen 
Polizeirecht geläufige öffentliche Ordnung, die über die öffentliche Si-
cherheit hinaus die Bereiche erfasst, die nach gesellschaftlicher Anschau-
ung für ein geordnetes Zusammenleben unerlässlich sind.41 
 
Im Rahmen eines beispielhaften Kataloges werden sodann die Tätigkeit 
der Polizei, des Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaften und 
der Behörden des Straf- und Maßregelvollzuges einschließlich ihrer 
Aufsichtsbehörden aufgeführt. Denkbar wäre die Geltendmachung von 
Ausschlussgründen daher auch, wenn es um die Tätigkeit der Ordnungs-
behörden geht, da auch bei der Generalklausel des § 14 OBG NRW Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Anwendungsvorausset-
zung sind. Die Einbeziehung der Aufsichtsbehörden erstreckt sich auf 
sämtliche der genannten Fallgruppen.42

  

 

Die Tätigkeit der genannten Fallgruppen wird „beeinträchtigt“, wenn und 
soweit das Bekanntwerden der Informationen die Erfüllung der Aufgaben 
der Polizei, der Ordnungsbehörden etc. erschweren würde und/oder Leben, 
Gesundheit, Freiheit von Personen gefährdet wären. Nicht allein ausrei-
chend ist die Tatsache, dass die Arbeit der genannten Behörden überhaupt 
tangiert ist.43 Ausweislich des Wortlautes greift der Ausschlussgrund nicht 
nur dann, wenn es sich um ein bei einer der genannten Behörden anhängig 
gemachtes Informationsbegehren handelt. Vielmehr werden auch sonstige 
Anspruchsverpflichtete eines Informationsbegehrens zu prüfen haben, ob 
das Bekanntwerden einer Information die Tätigkeit einer der in der Norm 
genannten öffentlichen Stellen beeinträchtigen würde. Dies kann unter Um-
ständen erst nach Einholung einer Stellungnahme dieser Stelle abschlie-
ßend beurteilt werden. Überdies kommen gerade auch in solchen Fällen 
eine Abtrennung von Informationen und eine nur teilweise Informationsge-
währung in Frage.44 
 
Zudem ist der Antrag nach § 6 lit. b IFG NRW abzulehnen, solange und 
soweit durch die Bekanntgabe der Information der Verfahrensablauf eines 
anhängigen Verwaltungsverfahrens, eines Ordnungswidrigkeitenver-
fahrens, eines Disziplinarverfahrens oder der Erfolg einer behördli-
chen Maßnahme erheblich beeinträchtigt würde.  
 
Das Verwaltungsverfahren ist die nach außen wirkende Tätigkeit der Be-
hörden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und 
den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffent-
lich-rechtlichen Vertrages gerichtet ist (vgl. § 9 VwVfG NRW). Ein Verwal-
tungsverfahren ist „anhängig“ von seinem Beginn bis zu dessen Ende. Der 
Beginn eines Verwaltungsverfahrens bestimmt sich nach § 22 VwVfG 
NRW. Demgegenüber enthält das Verwaltungsverfahrensrecht keine aus-
drückliche Regelung über das formelle Ende des Verwaltungsverfahrens. 
Die wohl ganz h. M. steht auf dem Standpunkt, dass das Verfahren erst mit 
der Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes oder der Wirksamkeit des Ver-
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trages sein Ende findet.45 
 
Mit den Ordnungswidrigkeitenverfahren werden Handlungen verfolgt, die 
den Tatbestand eines Gesetzes verwirklichen, das die Ahndung mit einer 
Geldbuße zulässt (vgl. § 1 OWiG). 
 
Disziplinarverfahren sind darauf gerichtet, Dienstvergehen eines Beamten 
aufzuklären und einer disziplinarrechtlichen Reaktion zuzuführen.46 
 
Der Begriff der behördlichen Maßnahme ist ähnlich weit zu verstehen wie 
der Begriff der Verwaltungstätigkeit47 im Sinne des § 2 Abs. 1 S. 1 IFG 
NRW. 
 
Eine erhebliche Beeinträchtigung ist alles von einigem Gewicht.48 Eine 
geringe zeitliche Verzögerung reicht nicht aus. 
 
Die erhebliche Beeinträchtigung anhängiger Gerichtsverfahren ist nicht 
als Ablehnungsgrund im IFG NRW normiert. Ob es sich dabei um ein re-
daktionelles Versehen des Gesetzgebers handeln könnte, wurde bei einer 
Gerichtsentscheidung offen gelassen.49 Daher empfiehlt es sich nicht, einen 
Antrag aufgrund eines anhängigen Gerichtsverfahrens abzulehnen. 
 
Außerdem ist laut § 6 lit. c IFG NRW der Antrag abzulehnen, solange und 
soweit durch das Bekanntwerden der Information Angaben und Mitteilun-
gen öffentlicher Stellen des Bundes oder anderer Länder ohne deren 
Zustimmung offenbart würden. Ein Antrag kann nicht pauschal mit dem 
Hinweis abgelehnt werden, dass es sich um Unterlagen handelt, die Anga-
ben und Mitteilungen öffentlicher Stellen von außerhalb Nordrhein-
Westfalens enthalten.50 Vielmehr ist zuvor bei den betroffenen Stellen anzu-
fragen, ob sie der Offenlegung der Information zustimmen. Die Einholung 
der Zustimmung steht nicht im Ermessen der informationspflichtigen Stelle. 
Sie ist vielmehr verpflichtet, nach der Zustimmung zu fragen.51 Nur wenn 
die Zustimmung nicht erteilt wurde, ist der Antrag abzulehnen. Nicht zu 
prüfen ist dabei, ob die Verweigerung der Zustimmung zu Recht erfolgt ist. 
Wenn Informationen der Stelle außerhalb Nordrhein-Westfalens abgetrennt 
werden können, ist dem Antrag im Übrigen zu entsprechen.52 
 
Nach § 6 S. 2 IFG NRW gilt Entsprechendes, d. h. der Antrag auf Informa-
tionszugang ist abzulehnen, soweit und solange konkrete Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass die Information zu einer Gefährdung der öffentli-
chen Sicherheit oder Ordnung missbräuchlich verwendet werden soll. 
Insoweit formuliert auch § 6 S. 2 IFG NRW eine gebundene Entscheidung; 
liegen die Voraussetzungen vor, ist der Antrag abzulehnen. Konkrete An-
haltspunkte in diesem Sinne liegen vor, wenn die Möglichkeit eines Scha-
denseintritts nach den gegebenen Umständen und im Rahmen einer auf 
sachlich vertretbaren Feststellungen beruhenden Prognose nicht von der 
Hand zu weisen ist. Diese konkreten Umstände sind von der Behörde im 
Einzelfall zu prüfen und in der Entscheidungsbegründung darzulegen.53 
 
2. Schutz des behördlichen Entscheidungsbildungsprozesses 
Gemäß § 7 Abs. 1 IFG NRW ist der Antrag abzulehnen für Entwürfe zu 
Entscheidungen, für Arbeiten und Beschlüsse zu ihrer unmittelbaren 
Vorbereitung sowie für Protokolle vertraulicher Beratung. Nach dieser 
Vorschrift wird der Prozess der Entscheidungsfindung bis zum Abschluss 
der Entscheidung geschützt, um die Effektivität des Verwaltungshandelns 
zu gewährleisten.54 Der Schutz umfasst nicht das gesamte Informationsma-
terial, das einer Entscheidungsfindung überhaupt dienen kann. Interne Ver-
merke, fachliche Stellungnahmen beteiligter Ämter oder Träger öffentlicher 
Belange oder Gutachten zu speziellen Fragen der Entscheidungsfindung 
sowie von Beteiligten eines Verwaltungsverfahrens vorgelegte Schriftstücke 
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mögen zwar im weiten Sinne zu dem betreffenden Verwaltungsvorgang 
gehören, stellen aber nicht die konkrete Entscheidung unmittelbar vorberei-
tende Unterlagen dar.55 Es handelt sich hierbei zwar unter Umständen um 
wesentliche Grundlagen der Entscheidung, nicht jedoch um einen Teil des 
internen Entscheidungsfindungsprozesses der Behörde.56 
 
Entwürfe sind insbesondere dadurch kenntlich, dass sie noch nicht von 
dem dazu befugten Mitarbeiter der Behörde unterzeichnet worden sind.57 
 
Arbeiten und Beschlüsse im Sinne des § 7 Abs. 1 IFG NRW müssen in 
einem unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einem 
bestimmten Entscheidungsfindungsprozess zu einem bestimmten Thema 
stehen und müssen über ein Entwurfsstadium hinausgehen.58 
 
Protokolle vertraulicher Beratung beziehen sich auf Protokolle, Nieder-
schriften oder auch auf Vermerke, die vertraulich geführte Besprechungen 
dokumentieren, bei denen die Vertraulichkeit für alle Beteiligten erkennbar 
vereinbart wurde oder Voraussetzung für die interne Aussprache war.59 
Geschützt wird nicht der gesamte Protokollinhalt, sondern nur die eigentli-
chen Beratungs- und Abwägungsvorgänge.60 Nicht geschützt werden die 
den Beratungen zugrunde liegenden Sachinformationen (Beratungsge-
genstand und -grundlagen).61 
 
In § 7 Abs. 3 IFG NRW ist geregelt, dass Informationen, die nach Abs. 1 
vorenthalten worden sind, nach Abschluss des jeweiligen Verfahrens 
zugänglich zu machen sind. Das Verfahren ist nach Beendigung des Ent-
scheidungsfindungsprozesses zu den jeweils behandelten Fragestellungen 
abgeschlossen.62 Maßgeblich ist, dass die Beratungen zu einem Ergebnis 
geführt haben.63 Das Verfahren ist auch abgeschlossen, wenn sich der Ent-
scheidungsfindungsprozess durch nachträglich eingetretene Tatsachen 
überholt hat.64 In Bezug auf Protokolle sind nach Abschluss des Verfahrens 
nur die Ergebnisse zugänglich zu machen. Die bloße Bezeichnung als Er-
gebnis der Entscheidung ist nicht entscheidend, sondern der Inhalt der Ent-
schließung (Ergebnis im materiellen Sinn).65 
 
Vertragliche Vertraulichkeitsabreden rechtfertigen keine Verweigerung 
der Aktenvorlage. Eine vertragliche Abrede kann nicht losgelöst vom mate-
riellen Gehalt der Informationen der Übermittlung an Dritte entgegenste-
hen.66 
 
Der Antrag soll nach § 7 Abs. 2 lit. a IFG NRW abgelehnt werden, wenn 
sich der Inhalt der Information auf den Prozess der Willensbildung inner-
halb von und zwischen öffentlichen Stellen bezieht. Die Vorschrift sieht 
als Regelfall die Ablehnung vor, wenn einer der Unterpunkte einschlägig 
ist. Im Rahmen der Verhältnismäßigkeit wird man allerdings nicht den ge-
samten Antrag ablehnen können, soweit nur Teile der verlangten Informati-
onen dieser Regelung unterfallen. Hier ist auch die Abtrennungspflicht 
gem. § 10 Abs. 2 IFG NRW zu beachten.67 
 
Der Willensbildungsprozess ist ein dynamischer Vorgang der behördlichen 
Entscheidungsfindung und umfasst den Vorgang des allgemeinen Überle-
gens, Besprechens und Beratschlagens, 68 die Prüfung und Abwägung aller 
für die Entscheidungsfindung wichtiger Umstände. Die Willensbildung spie-
gelt insbesondere Bewertungen oder Einschätzungen wider, die intern erst 
noch beraten werden müssen und unterschiedliche Entscheidungsmöglich-
keiten offen lassen.69 Es ist zwischen den Grundlagen und Ergebnissen der 
Willensbildung sowie den Sachinformationen, die im Rahmen der Willens-
bildung herangezogen werden, einerseits und dem eigentlichen Prozess 
der Willensbildung andererseits zu unterscheiden.70 Der Ablehnungsgrund 
greift nur für Anordnungen, Äußerungen und Hinweise, die die Willensbil-
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dung steuern sollen, nicht für Inhalte von Entscheidungen, wie etwa Mittei-
lungen von Tatsachen oder Hinweisen auf die Rechtslage.71 
 
Sofern die tatbestandlichen Voraussetzungen im Wege der Auslegung als 
erfüllt anzusehen sind, bedarf es noch einer Ermessensentscheidung 
darüber, ob im konkreten Einzelfall die Information gegeben werden kann 
oder nicht. Dabei kann das Ermessen nur durch die genannten Ziele des 
Gesetzes und dieser Ausnahmeregelung gesteuert werden. Sonstige As-
pekte wie z. B. die Vermeidung von Ersatzansprüchen oder der Schutz von 
Rechten Dritter haben für die Anwendung des § 7 IFG NRW keine Bedeu-
tung.72 
 
Auch soll der Antrag abgelehnt werden, wenn das Bekanntwerden des In-
halts der Information die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwor-
tung der Landesregierung beeinträchtigen würde (§ 7 Abs. 2 lit. b IFG 
NRW) oder es sich um Informationen handelt, die ausschließlich Bestand-
teil von Vorentwürfen und Notizen sind, die nicht alsbald Bestandteil ei-
nes Vorganges werden sollen und alsbald vernichtet werden (§ 7 Abs. 2 lit. 
c IFG NRW). 
 
 
3. Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 
Der Antrag ist laut § 8 IFG NRW abzulehnen, soweit durch die Übermittlung 
der Information ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart wird 
und dadurch ein wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Entspre-
chendes gilt für Informationen, die wegen ihrer volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung im öffentlichen Interesse geheim zu halten sind. Im Zweifelsfall ist der 
oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Betroffen kann auch eine öffentliche Stelle sein. 
 
Betriebsgeheimnisse sind solche Geheimnisse, die den technischen Be-
reich eines Unternehmens betreffen. Dazu können Produktionsmethoden, 
Verfahrensabläufe, Daten über verwendete Stoffe, aber auch technisches 
Wissen und ähnliches gehören.73 
 
Geschäftsgeheimnisse werden demgegenüber dem kaufmännischen Be-
reich zugeordnet. Das können beispielsweise Kalkulationen, Bilanzen, Um-
satzzahlen, Geschäftsverbindungen, Marktstrategien, Lieferanten- und 
Kundenlisten, Forschungsprojekte, Vertriebssysteme oder Kreditdaten 
sein.74 
 
Es muss sich um Tatsachen handeln, die im Zusammenhang mit einem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb stehen, nur einem begrenzten Personen-
kreis bekannt und damit nicht offenkundig sind und nach dem erkennbaren 
Willen des Unternehmens und nach dessen berechtigten und schutzwürdi-
gen wirtschaftlichen Interessen geheim gehalten werden sollen.75 
 
Maßgeblich für ein objektiv berechtigtes Interesse ist vor allem die wett-
bewerbsrechtliche Relevanz der Information. Dafür ist entscheidend, in-
wieweit die Offenbarung dieser Information geeignet ist, Konkurrentinnen 
und Konkurrenten wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen oder die eigene 
Wettbewerbsfähigkeit zu schwächen.76 Abzustellen ist insoweit allein auf 
die objektive Interessenlage des Geheimnisträgers. 
 
Sofern das betroffene Unternehmen eine Monopolstellung hat, können ihm 
wettbewerbsbezogene Nachteile aus einer Preisgabe etwa der Kalkulation 
grundsätzlich nicht entstehen.77 Am berechtigten Interesse der Nichtverbrei-
tung fehlt es auch, wenn Cross-Border-Leasingverträge über eine Laufzeit 
von 25 bis 99 Jahre geschlossen werden. Dann ist ausgeschlossen, dass 
mögliche Konkurrenten einen wirtschaftlichen Nutzen aus der Kenntnis der 
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begehrten Information ziehen.78 
 
Kein schutzwürdiges Geheimhaltungsinteresse ist bei einer Geschäftstätig-
keit gegeben, die durchgehend auf Straftaten basiert.79 
 
Die Information muss nicht selbst ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis 
darstellen. Es genügt, wenn die Information Rückschlüsse auf ein Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnis zulässt.80 
 
Die Verursachung eines wirtschaftlichen Schadens durch die Veröffentli-
chung kann von der Behörde kaum ausgeschlossen werden, wenn der 
Charakter der Information als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis feststeht. 
Man muss davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Schadens 
durch die Offenbarung selbst indiziert wird.81 
 
§ 8 Satz 3 IFG NRW enthält eine Rückausnahme. Danach gelten die Sät-
ze 1 und 2 nicht, wenn die Allgemeinheit ein überwiegendes Interesse an 
der Gewährung des Informationszugangs hat und der eintretende Schaden 
nur geringfügig wäre. Hiernach sind Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse u. 
a. dann zu offenbaren, wenn eine Interessenabwägung und der Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz bei einer Rechtsgüterkollision ergeben, dass das 
subjektive Geheimhaltungsinteresse hinter wichtigeren öffentlichen Interes-
sen oder Rechtsgütern der Allgemeinheit zurücktreten muss.82 Im Rahmen 
der Abwägung ist insbesondere der Schaden für den Inhaber des Geheim-
nisses zu berücksichtigen. Innerhalb dieser Prüfung ist auch zu überlegen, 
ob gerade die Veröffentlichung des Geheimnisses für die Informationszwe-
cke erforderlich ist, oder ob nicht eine Abtrennung der betreffenden Daten 
möglich ist.83 
 
Fraglich ist im Rahmen der Interessenabwägung, wie die Interessen der 
Allgemeinheit hier zu verstehen sind. Hierbei ist insbesondere auf die Ziele 
des Gesetzes zurückzugreifen. Ein Kennzeichen der Informationsgesell-
schaft ist, dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in zunehmendem 
Maß vom Zugang zu Informationen abhängig werden. Der freie Zugang zu 
Informationen erhöht die Transparenz der Verwaltung und die Nachvoll-
ziehbarkeit und Akzeptanz behördlicher Entscheidungen und der zu Grun-
de liegenden politischen Beschlüsse.84 
 
Sofern daher erkennbar wirtschaftliche oder wettbewerbsbezogene Ziele 
mit einem Auskunftsantrag verfolgt werden, wird dies im Rahmen der Ab-
wägung nicht zu einer Offenbarung von Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nissen führen können. Wenn jedoch Ziel des Antrages z. B. ist, Unregel-
mäßigkeiten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge aufzudecken, so kann 
dies grundsätzlich auch die Veröffentlichung von Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnissen rechtfertigen.85 
 
Auch hier ist im Zweifelsfall der oder dem Betroffenen vorher Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 
 
4. Schutz personenbezogener Daten 
Gemäß § 9 Abs. 1 IFG NRW ist der Antrag abzulehnen, soweit durch das 
Bekanntwerden der Information personenbezogene Daten offenbart wer-
den, es sei denn, dass eine Ausnahme gemäß § 9 Abs. 1 lit a - e IFG NRW 
vorliegt. 
 
Zunächst ist zu prüfen, ob die begehrten Unterlagen personenbezogene 
Daten enthalten. § 3 Abs. 1 DSG NRW enthält eine Legaldefinition des 
Begriffs personenbezogene Daten. Hiernach sind personenbezogene Da-
ten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer be-
stimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (betroffene Person). Die-
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se Definition umfasst alle Angaben über die betroffene Person selbst, ihre 
Identifizierung und Charakterisierung oder einen auf sie beziehbaren Sach-
verhalt.86 
 
Danach ist zu prüfen, ob eine der Ausnahmen vom Schutz bezogener Da-
ten nach § 9 Abs. 1 lit. a bis e IFG NRW gegeben ist. 
 
Die Einwilligung der betroffenen Person führt dazu, dass die Übermittlung 
der personenbezogenen Daten an den Antragsteller keinen Eingriff in 
Rechte des Betroffenen darstellt. Hat der Betroffene eingewilligt, so gibt es 
vorbehaltlich anderer Versagungsgründe für die Behörde keine Alternative 
zur Offenbarung der Daten, auch wenn sie selbst die Geheimhaltungsinte-
ressen des Betroffenen anders eingeschätzt hat.87 
 
Gesetzliche Regelungen, die eine Offenbarung personenbezogener Da-
ten erlauben, werden regelmäßig bereits als Spezialvorschriften im Sinne 
des § 4 Abs. 2 IFG NRW Vorrang genießen. In Betracht kommen hier allen-
falls Regelungen, die eine Auskunft der Behörde an private Dritte erlauben. 
Auch in den Fällen des § 16 DSG NRW, der die Übermittlung personenbe-
zogener Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffentlichen Be-
reichs regelt, wird man eine Information zulassen, da das IFG NRW nicht 
vorhandene Zugangsrechte beschneiden soll.88 
  
Über eine Offenbarung zur Abwehr erheblicher Nachteile für das All-
gemeinwohl oder von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche 
Freiheit oder sonstiger schwerwiegender Beeinträchtigungen der 
Rechte Einzelner kann nur im Rahmen einer Abwägung entschieden wer-
den. „Geboten“ ist eine Offenbarung hier also nur, wenn sie im Rahmen der 
Prüfung der Verhältnismäßigkeit als mildestes Mittel anzusehen und au-
ßerdem angemessen im Hinblick auf den Grad der drohenden Schäden 
erscheint.89 
 
§ 9 Abs. 1 lit. d regelt einen Fall der mutmaßlichen Einwilligung. Auf die-
se darf aber auch bei Offensichtlichkeit der Interessenlage nur dann zu-
rückgegriffen werden, wenn die Einholung der tatsächlichen Einwilligung 
nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist.90 
 
Laut § 9 Abs. 1 lit. e IFG NRW müssen personenbezogene Daten aus-
nahmsweise herausgegeben werden, wenn die informationssuchende Per-
son ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der begehrten Information 
geltend macht und überwiegende schutzwürdige Belange der betroffenen 
Person der Offenbarung nicht entgegenstehen. Ein solches rechtliches 
Interesse ist gegeben, wenn es der informationssuchenden Person eine 
qualifizierte Rechtsposition verschafft. Sie muss daher aufgrund der Kennt-
nis der begehrten Informationen ein gerade ihr zustehendes subjektives 
Recht geltend machen können.91 
Schutzwürdige Belange können lediglich Belange der Betroffenen sein, 
die über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung hinausgehen, da 
dieses Recht bereits zum grundsätzlichen Ausschluss der Informationswei-
tergabe führt.92 
 
Soll Zugang nach § 9 Abs. 1 lit. b - e IFG NRW gewährt werden, ist nach 
Abs. 2 die betroffene Person von der Freigabe der Information zu benach-
richtigen, wenn dies nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbun-
den ist. Können durch den Zugang zu einer Information schutzwürdige Be-
lange der betroffenen Person beeinträchtigt werden, so hat die öffentliche 
Stelle dieser vorher die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Das 
Einholen einer Stellungnahme darf allerdings nicht zur unangemessenen 
Verzögerung des Zugangsrechts führen. Daher ist eine Frist zu setzen.93 
Außerdem ist die informationssuchende Person bei der Bekanntgabe dar-
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über zu informieren, dass sie über die offenbarten Informationen nicht wei-
ter verfügen darf. Die Zulässigkeit der Bekanntgabe personenbezogener 
Angaben wird nämlich meist auf die antragstellende Person beschränkt 
sein.94 
 
Eine Ausnahme ist auch in § 9 Abs. 3 IFG NRW geregelt. Demzufolge soll 
dem Antrag in der Regel stattgegeben werden, soweit sich die Angaben auf 
Namen, Titel, akademischen Grad, Berufs- und Funktionsbezeichnung, 
Büroanschrift und Rufnummer beschränken und  
a) die betroffene Person als Amtsträger an dem jeweiligen Vorgang mitge-
wirkt hat oder 
b) die betroffene Person als Gutachter, Sachverständiger oder in vergleich-
barer Weise eine Stellungnahme in einem Verfahren abgegeben hat, 
es sei denn, der Offenbarung stehen schutzwürdige Belange der betroffe-
nen Person entgegen. 
 
Greift keine der Ausnahmen, ist zu prüfen, ob die zu schützenden Daten im 
Sinne des § 10 Abs. 1 IFG NRW geschwärzt oder abgetrennt werden 
können. 
 
Wenn dies nicht oder nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
ist, muss gemäß § 10 Abs. 1 S. 2 IFG NRW die Einwilligung der betroffe-
nen Person eingeholt werden. 
Bei der Einholung einer Einwilligung besteht seitens der Behörden oft Unsi-
cherheit darüber, was dem Betroffenen über die anfragende Person mitge-
teilt werden darf. Während allgemeine Aussagen wie „ein Nachbar“ oder 
„eine Journalistin“ in vielen Fällen ausreichen, um die Einwilligende oder 
den Einwilligenden in die Lage zu versetzen, über eine Offenlegung ihrer 
oder seiner Daten in vollem Umfang informiert zu entscheiden, kann im 
Einzelfall auch die Nennung der informationssuchenden Person erforderlich 
sein, wenn diese mit der Nennung ihrerseits einverstanden ist.95 Mit der 
Einwilligung der betroffenen Person wird automatisch auch der Rahmen 
des Informationszugangs bestimmt. Das heißt insbesondere, dass die in-
formationssuchende Person die offen gelegten Informationen auch nur in 
dem mit der Einwilligung erlaubten Rahmen verwenden darf.96 
Nach § 5 Abs. 3 IFG NRW gilt die Einwilligung als verweigert, wenn sie 
nicht innerhalb eines Monats nach Anfrage durch die öffentliche Stelle 
vorliegt. Erst nach tatsächlicher Verweigerung oder Ablauf dieser Frist kann 
der Antrag abgelehnt werden. 
 
5. Bereits zur Verfügung gestellte Informationen 
Nach § 5 Abs. 4 Var. 1 IFG NRW kann der Antrag abgelehnt werden, wenn 
die Information der informationssuchenden Person bereits zur Verfügung 
gestellt worden ist. Vor der Ablehnung sollte zur Vermeidung von Ermes-
sensfehlern nachgefragt werden, aus welchem Grund ein erneuter Informa-
tionszugang gesucht wird. Nicht abzulehnen ist, wenn eine andere Form 
des Informationszugangs begehrt wird.97 
 
6. Allgemein zugängliche Information 
Der Antrag kann gemäß § 5 Abs. 4 Var. 2 IFG NRW abgelehnt werden, 
wenn die Information in zumutbarer Weise aus allgemein zugänglichen 
Quellen zu beschaffen ist. 
 
7. Rechtsmissbräuchlichkeit 
Im IFG NRW findet sich keine Ablehnungsmöglichkeit aufgrund eines 
rechtsmissbräuchlichen Antrags. In einem Fall hat ein Gericht schon die 
Ablehnung wegen Rechtsmissbräuchlichkeit akzeptiert. Dabei sind sehr 
hohe Anforderungen an das Vorliegen der Rechtsmissbräuchlichkeit ge-
stellt worden. Rechtsmissbrauch liegt demnach erst dann vor, wenn der 
Verfolgung des Rechtsanspruchs offensichtlich keinerlei nachvollziehbare 
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Motive zu Grunde liegen, sondern ausschließlich die Absicht verfolgt wird, 
die Behörde oder einen Dritten zu schikanieren oder zu belästigen oder 
einem anderen Schaden zuzufügen.98 
 
Keine Rechtsmissbräuchlichkeit ist hingegen gegeben, wenn die informati-
onssuchende Person die Informationen an Dritte weitergeben will oder die 
informationssuchende Person im Sinne eines Strohmanns lediglich von 
einer juristischen Person vorgeschoben wird.99 Auch das Verwenden der 
Information in einem Zivilprozess macht den Antrag nicht rechtsmiss-
bräuchlich.100 
 
VI. Form des Informationszugangs 
Grundsätzlich bestimmt die informationssuchende Person die Art des In-
formationszugangs. Es kann gemäß § 5 Abs. 1 S. 5 IFG NRW nur dann 
eine andere als die begehrte Art bestimmt werden, wenn hierfür ein wichti-
ger Grund vorliegt. 
 
Urheberrechte können die Wahl der Zugangsart nicht einschränken. Das 
Urheberrecht schützt vor unerlaubter Verwertung oder Nutzung der erstell-
ten Werke ohne Beteiligung der Urheberin oder des Urhebers und nicht vor 
bloßer Herausgabe der Werke.101 Die informationssuchende Person hat 
allerdings selbst das Urheberrecht zu beachten, worauf sie von der öffentli-
chen Stelle hinzuweisen ist.102 
 
Auch ein erhöhter oder gar außergewöhnlicher Verwaltungsaufwand 
stellt keinen wichtigen Grund dar.103 Wenn der zu leistende Verwaltungs-
aufwand allerdings unzumutbar hoch sein wird, so dass die ordnungsge-
mäße Erfüllung der der auskunftspflichtigen Stelle obliegenden Aufgaben 
deswegen nicht mehr gewährleistet wäre, kann die Verwaltung eine andere 
Zugangsart vorgeben.104 
 
Ein wichtiger Grund für eine andere Form der Informationsgewährung 
könnte auch dann gegeben sein, wenn die begehrten Unterlagen zu schüt-
zende Angaben enthalten und ein Abtrennen oder Schwärzen dieser An-
gaben nicht möglich ist. In diesen Fällen kann dann die Erteilung einer 
anonymisierten Auskunft statt der Möglichkeit einer Akteneinsicht gerecht-
fertigt sein.105 
 
Begehrt der Antragsteller nicht ausdrücklich eine bestimmte Art des Infor-
mationszugangs, obliegt die Entscheidung für eine der möglichen Arten der 
Informationsübermittlung dem zweckgebundenen Ermessen der Behörde. 
Diese hat sich am mutmaßlichen Interesse des Antragstellers und an der 
Regelungsintention des IFG NRW, einen möglichst umfassenden Informa-
tionszugang zu ermöglichen, zu orientieren.106 
 
VII. Kosten 
Nach § 11 Abs. 1 IFG NRW können für Amtshandlungen, die aufgrund die-
ses Gesetzes vorgenommen werden, Gebühren erhoben werden. Es gibt 
eine Verwaltungsgebührenordnung zum IFG NRW (VerwGebO IFG 
NRW). Danach ist auch die Erteilung einer mündlichen oder einfachen 
schriftlichen Auskunft sowie einer Akteneinsicht in einem einfachen Fall 
gebührenfrei. Erst bei einem tatsächlich angefallenen erheblichen Verwal-
tungsaufwand oder einem umfangreichen Verwaltungsaufwand dürfen Ge-
bühren erhoben werden. 
 
Als gebührenrelevanter Verwaltungsaufwand können etwa Recherchen 
oder Vorgespräche angesehen werden, die für den Informationszugang 
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erforderlich sind. Auch das Abfassen eines schriftlichen Antwortschreibens, 
durch welches die begehrte Auskunft erteilt wird, zählt hierzu,107 nicht je-
doch der Aufwand für die Prüfung der Anwendbarkeit und Voraussetzun-
gen des IFG NRW108. Ein Verwaltungsaufwand bis zur zeitlichen Grenze 
von 15 Minuten ist als unerheblich zu qualifizieren (§ 7 GebG NRW). 
 
Für die Festsetzung der Höhe der Gebühr ist § 9 Abs. 1 GebG NRW maß-
geblich. Danach sind bei der Festsetzung einer Gebühr, für die Rahmen-
sätze vorgesehen sind, einerseits der mit der Amtshandlung verbundene 
Verwaltungsaufwand, andererseits der wirtschaftliche Wert oder sonstige 
Nutzen der Amtshandlung zu berücksichtigen. Für die Berücksichtigung 
des zeitlichen Aufwands kann auf die Richtwerte für die Berücksichtigung 
des Verwaltungsaufwands in dem entsprechenden Runderlass des Innen-
ministeriums zurückgegriffen werden (RdErl. d. IM vom 16.11.2005 - 56-
36.08.09 - MBL.NRW.2005, S. 1317). Hat die informationssuchende Per-
son lediglich ein persönliches, nicht kommerzielles Interesse an der Kennt-
nis der Informationen, sollte sich dieser Umstand auf die Festsetzung ge-
bührenmindernd auswirken.109 Außerdem ist die Billigkeitsklausel des § 2 
VerwGebO IFG NRW zu berücksichtigen. Danach kann von der Erhebung 
von Gebühren und Auslagen auf Antrag insoweit abgesehen werden, als 
dies aus Gründen der Billigkeit, insbesondere zur Vermeidung sozialer Här-
ten geboten erscheint. 
 
Für Auslagen dürfen nur die in der Verwaltungsgebührenordnung zum IFG 
festgelegten Auslagensätze genommen werden.110 
 
Die Erhebung der Gebühren erfolgt ohne Antrag von Amts wegen durch 
Verwaltungsakt, entweder gemeinsam mit der Sachentscheidung oder 
durch einen besonderen Gebührenbescheid. Aus der Gebührenentschei-
dung müssen die gebührenerhebende Behörde, der Gebührenschuldner, 
die gebührenpflichtige Amtshandlung, die als Gebühren (und Auslagen) zu 
zahlenden Beträge sowie Angaben darüber hervorgehen, wo, wann und 
wie die Gebühren (und Auslagen) zu zahlen sind.111 
 
C. Schlusshinweis 
Als weiterführende Literatur zum IFG NRW empfehle ich die Anwendungs-
hinweise des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen, im Internet abrufbar unter www.ldi.nrw.de. 
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